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Prüfungsordnung Sprachinstitut 2000 – Stand August 2015 

 
 
§ 1 Prüfungsinhalt und –format 

Stufen A 1 / A 2 
Nach Abschluss der Stufe findet ein Niveautest statt. 
Aufbau, Inhalt, Ablauf und Bewertung des Tests werden 
vom Sprachinstitut 2000 festgelegt. Dieser Test dient 
ausschließlich der internen Leistungsüberprüfung. Der 
Niveautest wird von der Lehrkraft durchgeführt, korrigiert 
und den TeilnehmerInnen zur Einsicht ausgehändigt. 
 

Stufe B 1 
Nach Abschluss der Stufe B 1 findet der DTZ Sprachtest statt. 
Aufbau, Inhalt, Ablauf und Bewertung der Prüfung werden von der 
telc GmbH festgelegt und in den jeweiligen Hinweisen zur 
Durchführung der Prüfung sowie den Modelltests verbindlich 
beschrieben. Die Prüfungsordnung zum DTZ Sprachtest kann im 
Büro des Sprachinstitutes oder auf der Homepage von telc 
eingesehen werden. 

Stufen B 2 / C 1 
Nach Abschluss der Stufe B 2 / der Stufe C 1 findet 
eine Abschlussprüfung statt. Aufbau, Inhalt, Ablauf 
und Bewertung des Tests werden vom Sprachinstitut 
2000 festgelegt. 
 

 
§ 2 Anmeldung zur Prüfung 

Stufe A 1 / A 2 
Eine Anmeldung zum Niveautest ist nicht erforderlich.  
 

Stufe B 1 
Die Anmeldung erfolgt im Prüfungszentrum (Büro des 
Sprachinstitutes). Das Prüfungszentrum sorgt für die Weiterleitung 
der Anmeldungen an die telc GmbH. Bei der Anmeldung muss die 
Prüfungsgebühr bezahlt werden bzw. das Integrationspapier im 
Original (Integrationsschüler) vorliegen. 

Stufen B 2 / C 1 
Die Anmeldung erfolgt im Büro des Sprachinstitutes. 
Bei der Anmeldung muss die Prüfungsgebühr werden. 
 

 
§ 3 Wiederholen einer Prüfung 

Stufe A 1 / A 2 
Bei Abwesenheit am Testtag kann der Test bei Bedarf 
nachgeschrieben werden. 
 

Stufe B 1 
Eine Prüfung kann als Gesamtes von Selbstzahlern beliebig oft 
wiederholt werden. Bei Integrationsschülern besteht ebenfalls die 
Möglichkeit auf Wiederholung. Dies ist in den Vereinbarungen des 
BAMF zur Abschlussprüfung geregelt: „Wenn Sie nach vollständigem 
Besuch des Integrationskurses den Sprachtest nicht auf Niveau B1 
bestanden haben, kann Sie das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge einmal zur Wiederholung von 300 Unterrichtsstunden 
zulassen. Diese Zulassung umfasst auch die einmalige kostenlose 
Wiederholung der Sprachprüfung.“ Das Wiederholen bzw. 
Nachholen einzelner Prüfungsteile ist nicht gestattet. 

Stufen B 2 / C 1 
Eine Prüfung kann als Gesamtes einmal wiederholt 
werden. Die Prüfung findet in der Regel alle acht 
Wochen nach Ende eines Kurses statt. 
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§ 4 Durchführung der Prüfung 
Stufe A 1 / A 2 
Der Niveautest wird während der 
Unterrichtszeit durchgeführt. 

Stufe B 1 
Die Informationen zur Durchführung des 
DTZ Sprachtests kann im Büro des 
Sprachinstitutes oder auf der Homepage von 
telc eingesehen werden. 

Stufe B 2 
Die schriftliche und mündliche Prüfung wird 
in der Regel an den letzten beiden Kurstagen 
durchgeführt. 
 

Stufe C 1 
Die schriftliche Prüfung wird in der Regel am 
letzten Kurstag durchgeführt. Die Zulassung 
zur mündlichen Prüfung erfolgt erst nach 
erfolgreichem Bestehen des schriftlichen 
Prüfungsteils. Die mündliche Prüfung findet 
zeitnah nach der schriftlichen Prüfung statt. 

 
§ 5 Prüfungsbewertung 

Stufe A 1 / A 2 
Der Niveautest wird von der jeweiligen Lehrkraft 
korrigiert und bewertet. Es gelten die 
Bewertungskriterien des Sprachinstitutes 2000. 

Stufe B 1 
Die Prüfungsergebnisse werden von der telc GmbH nach 
standardisiertem Verfahren ermittelt. Für die Bewertung der 
Subtests „Schriftlicher Ausdruck“ und „Mündlicher Ausdruck“ gelten 
die Bewertungskriterien der telc GmbH.  

Stufen B 2 / C 1 
Die Abschlussprüfung wird von zwei Lehrkräften 
korrigiert und bewertet. Es gelten die 
Bewertungskriterien des Sprachinstitutes 2000. 

 
§ 6 Ergebnismitteilung 

Stufe A 1 / A 2 
Die Ergebnisse werden den TeilnehmerInnen von den 
Lehrkräften mitgeteilt. Ein Zertifikat wird nicht ausgestellt. 
Bei Bedarf erhalten die TeilnehmerInnen nach Abschluss 
der Stufe und bei regelmäßiger Teilnahme eine 
Teilnahmebescheinigung. 

Stufe B 1 
Die TeilnehmerInnen, welche die telc Prüfung DTZ erfolgreich 
absolviert haben, erhalten ein Zertifikat. Wer die Prüfung nicht 
besteht, erhält einen Ergebnisbogen. 
 

Stufen B 2 / C 1 
Die TeilnehmerInnen, welche die B 2 Prüfung 
erfolgreich absolviert haben, erhalten ein Zertifikat. 
Bei Bedarf erhalten die TeilnehmerInnen nach 
Abschluss der Stufe und bei regelmäßiger Teilnahme 
eine Teilnahmebescheinigung. 

 
§ 7 Prüfungssicherheit (für alle Stufen) 

§ 7.1 Prüfungsunterlagen 
Unter keinen Umständen dürfen die Prüfungsunterlagen 
ganz oder teilweise von TeilnehmerInnen aus dem 
Prüfungsraum entfernt oder abfotografiert werden. Bevor 
die Prüfungsgruppe den Prüfungsraum verlässt, müssen 
daher alle Unterlagen auf Vollständigkeit überprüft 
werden. 
 

§ 7.2 Unerlaubte Hilfsmittel 
Die Leistung muss von den TeilnehmerInnen selbstständig erbracht 
werden. Während der Prüfung durfen die TeilnehmerInnen sich 
nicht untereinander austauschen und es dürfen sich keine 
unerlaubten Hilfsmittel im Verfügungsbereich der TeilnehmerInnen 
befinden. Als unerlaubte Hilfsmittel gelten – sowohl im bei einigen 
Prüfungen vorgesehenen Vorbereitungsraum als auch im 
Prüfungsraum – u. a. persönliche Aufzeichnungen, Druckerzeugnisse 
wie Wörterbücher sowie Geräte, die zur Speicherung oder 
Übermittlung von Informationen geeignet sind (Mobiltelefone, etc.). 
Während der Vorbereitungszeit auf die mündliche Prüfung in den 
Stufen B2 und C1 darf ein einsprachiges Wörterbuch benutzt 
werden. Elektronische Wörterbücher sind in keinem Fall zugelassen. 

§ 7.3 Täuschung 
Wer bei der Prüfung täuscht oder zu täuschen 
versucht, unerlaubte Hilfsmittel verwendet oder 
anderen gewährt, wird sofort von der Prüfung 
ausgeschlossen. Die Prüfungsleistungen werden nicht 
bewertet. Die Entscheidung, TeilnehmerInnen 
auszuschließen, trifft bei der Schriftlichen Prüfung die 
Aufsichtsperson, bei der Mündlichen Prüfung der 
Prüfer / die Prüferin bzw. die Prüfungskommission. 
Stellt sich erst nach Beendigung der Prüfung heraus, 
dass es zu einer Täuschung oder zu einer anderen 
Störung des Prüfungsablaufs gekommen ist, so erklärt 
das Sprachinstitut 2000 die jeweilige Prüfungsleistung 
nachträglich für ungültig. 

 


